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Amtlich-e Be-kanntmachungen.
-I II« Auf den Bericht vom 26. Juni d. J. will Jch dem ComitcZ zur Wiederherstellnng
der Katharinen-Kirche zu Oppenheim a. Rh. im Großherzogthum Hessen hierdurch gestatten, zu einer
zweiten Lotterie von Gemälden und Kunstwerken, welche dasselbe für jenen Zweck mit Genehmigung
der Großherzoglichen Landesregierung am 15. December d. J. zu veranstalten beabsichtigt, auch im
diesseitigen Staatsgebiete Loose zu vertreiben.

Bad Ems, den 2. Juli 1879. gez. Wilhelm.
ggez. Graf Eulenburg.

Namslau, den 21. August 1879.
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird höherer Anordnung zufolge hierdurch zur öffentlichen

Kenntniß gebracht. H
«-«E»·,·295l Berlin, den 24. September 1878.

Der te. erwidere ich auf den Bericht vom 27. Juni d. J» daß die Frage bezüglich der
Gewährung von Kleidungsstücken an solche Personen, welche nach Verbüßung der gerichtlichen Haft
der Landes-polizeibehörde Behufs Festsetzung einer korrectionelIen Nachhaft in einem Arbeits-hause
überwiesen werden, schon melsrfach Gegenstand der Erörterung zwischen dem Herrn Justizminister
und mir gewesen ist. Dabei ist den bestehenden Vorschriften gemäß als feststehend anerkannt worden,
daß die gerichtlichen Gefängnißverwaltungen verpflichtet sind, die Bekleidung der Gefangenen bei
ihrer Entlassung aus der Strafhaft in einem durch die Rücksicht auf Jahreszeit, Gesundheit und
Sitte unumgänglich geforderten Maße für Rechnung des Justizfonds zu veranlassen.

Weitere Aufwendungen dagegen, welche demnächst durch die Beschaffung der Ausrüstung
für den Transport erforderlich werden, sind gemäß der Bestimmung in dem E-rlasse vom 2. No-
vember 1876 (Minist.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 263) als landespolizeiliche Ausgaben nicht dem
Kriminalfonds, sondern dem Landespolizeifonds zur Last zu legen. Die Weigerung des Königl.
Appellationsgerichts zu H., den Gefangenen die Behufs des Transportes erforderlichen Bekleidungs-
stücke auch fernerhin auf Kosten der Justizverwaltung zu gewähren, kann hiernach nur für gerecht-
fertigt erachtet werden.

Der Minister des Innern. Im Aufträge: Ribbeck.
Namslau, den 20. August 1879.

Vorstehendes, im Ministerialblatt pro 1878 Seite 251x52 abgedrucktes Ministerial-Reseript
bringe ich mit dem Bemerken zur Kenntniß der Polizei-Verwaltungen und der Herren Amtsvor-
steher, daß die Gerichtsbehörden Seitens des Königlichen Appellationsgerichts auf die Beachtung
der im obigen Reseript enthaltenen Anordnung bezüglich der Bekleidung der zur correctionellen
Nachhaft in ein Arbeitshaus abzuliefernden Gefangenen aufmerksam gemacht worden sind.Regierung Breslau. «· S « « "   «

�«90J · Breslau, den 8. August 1879.
Nach einer telegraphischen Mittheilung ist in Mährisch-Ostrow und zwar in der Station

Ostr;)w der Kaiser-Ferdmands-Nordbahn bei einem Hornviehtransport die Riuderpest constatirt
wor en.

Mit Rücksicht aus die diesseits noch bestehenden Schutzvorkehrungen gegen das Einschleppen
der Rinderpest sind weitergehende Maßnahmen zur Zeit zwar nicht erforderlich: wir machen es den
zuständigen Behörden aber hiermit zur Pflicht, die gewissenhafte und strenge Ausführung der Schutz-
maßnahmen sorgfältig zu überwachen und insbesondere auch darauf zu halten, daß verdächtige Er-
krankungen unter den Rindviehbeständen ungesäumt durch den zuständigen beamteten Thierarzt
untersucht werden.

.Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. gez. Sack.
An das Königliche Polizei-Präsidium zu Breslau und an sämmtliche Königliche Landraths-Aemter des Depar-

tements. l. D. V1I1. 11367.
· Namslau, den 20. August 1879.

Vorstehcnde Regierungs-Verfügung bringe ich zur öffentlichen Kenntniß.

An den Minister des Innern.
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Regierung Breslau.
« 997J · · · Breslau, den 17. August 1879.

Nach § 11 des Provinzial-Viehseuchen-Regleinents vom 3. März 1876 für die Provinz
Schlesien (abgedruckt im Amtsblatt 1876, Seite 87 und 88) muß in jedem Falle einer polizeilich
angeordneten Tödtung von Pferden oder Rindvieh, welche zu einer Entschädigungsforderung Anlaßgiebt, der ·Provi·nzialverwaltung die ausdrückliche Bescheinigung beigebracht werden, daß keiner der
» alle vorliegt, in welchen nach den §§ 3 und 4 a. a. O. keine Entschädigung geleistet wird, oder
jeder Anspruch auf Entschädigung wegfällt.· Ohne diese Bescheinigung, durch welche also auch die
rechtzeitige Anzeige des Seuchenfalls konstatirt wird, wird niemals eine Entschädigung Seitens der
Provinz gewährt.

Da die Provinzial-Verwaltung nicht in der Lage ist, zu prüfen, ob die betreffenden Beschei-
nigungen der Ortspolizeibehörden immer richtig sind, ist den Ortspolizeibehörden aufs strengste ein-
zuschärfen, daß sie bei AusstelIung der betreffenden Atteste mit größter Sorgfalt verfahren, und die-
selben nicht eher ausstelIen, als bis sie sich durch eine gründliche Untersuchung überzeugt haben, daß

a. weder die rechtzeitige Anzeige von dem Ausbruehe der Seuche unterblieben ist·.
b. noch die polizeilich angeordneten Schutzmaßregelu verletzt sind,
c. daß das getödtete Thier nicht mit Roß oder Luugenseuche behaftet aus dem Auslande ein-

geführt ist und
d. daß dasselbe überhaupt länger als drei resp. sechs Monate im diesfeitigen Staatsgebiete sich befindet.

Ferner sind hin und wieder Fälle zur Kenntniß der Provinzialverwaltung gekommen, in
welchen die Polizeibehörden die Tödtung von seuchekrankem Vieh angeordnet haben, ohne dafür
Sorge zu tragen, daß sofort uach vollzogener Tödtung der Krankheitszustand des Thieres end-
giltig unter Zuziehung eines beamteten Thierarztes festgestellt wurde, wie es der § 67 des Vieh-
seuchengesetzes vom 25. Juni 1875 ausdrücklich vorschreibt.

Zur Nichtachtung dieser Vorschrift, die insbesondere bei der successiven Tödtuiig größerer
Heerden verletzt worden ist, haben in einzelnen Fällen die beamteten Thierärzte selbst Veranlassung
gegeben, indem sie die irrthümliche Ansicht ausgesprochen haben, daß die Konstatirung des Krank-
heitszustandes am lebenden Thier genügt und die Untersuchung des getödteten Stücks unter Um-
ständen unnöthig sei. Diese laxe Praxis widerspricht dem §67 des Gesetzes, welcher zwar gestattet,
von der förmlichen Obduction des Kadavers unter Umständen abzusehen, die endgültige Feststellung
des Kraukheitszustandes nach der Tödtung aber unter alle-n Umständen obligatorisch macht. Die
betreffenden Viehbesitzer sind dadurch in die traurige Lage versetzt worden, daß ihnen ohne jedes
eigene Verschulden die Entschädigung aus dein Provinzialfonds versagt werden mußte.

Wir machen daher nicht allein die Polizeibehörden, sondern auch die beamteten Thierärzte
und beziehungsweise deren Stellvertreter darauf aufmerksam, daß die end ültige Feststellung des
Krankheitszustandes unter Zuziehung des beamteten Thierarztes sofort nat-Z vollzogener Tödtung
in keinem Falle unterbleiben darf, daß diejenigen Thierärzte sich vielmehr im Jrrthum befinden,
welche behaupten, daß diese Feststellung unter Umständen uuuöthig sei und daß der Provinzial-
Verband in dem Falle keine Entschädigung leistet, wenn jene Gesetzvorschrift verletzt worden ist.

Königliche Regierung, Abtheiliing des Innern. gez. Sack.
Nanislau, den 25. August 1879.

Vorstehende von der Provinzialverwaltung aufgestellte Grundsätze bringe ich Behufs stricter
Beachtung zur Kenntniß der Polizei-Verwaltungen und der Herren Amtsvorsteher.
Königliches Ober-Präsidium der Provinz Schlefien. f0. P. 5()12If «
M Los] Breslau, den 16. August 1879. »

Das am I. Oktober d. J. in Kraft tretende Gesetz vom 1. April d. J. betreffend die
Bildung von Wassergenofsenschaften, enthält in wesentlichen Punkten eine Abweichiing von den
bisher geltenden Vorschriften. Zunächst sind in § 1 diejenigen Zwecke, zu deren Verfolgung eine
Genossenschaftsbildung eintreten kann, erheblich erweitert, sodann ist innerhalb dieses Rahmens nicht
nur die Bildung öffentlicher, sondern auch die Begründung freier Genossenschaften zugelassen worden.
Von den ersteren werden voraussichtlich auch in Zukunft die Genossenschaften zur Ent- oder Bewässerung
von Grundstücken für Zwecke der Landeskultur die Thätigkeit der Staatsbehörden vorzugsweise in
Anspruch nehmen.

Hinsichtlich dieser Genossenschaften wird auf zwei Punkte besonders aufmerksam gemacht.
Zunächst kommt in Betracht, daß durch die §§ 73 ff. das Verfahren zur Bildung einer jeden öffent-
lichen Wassergcnossenschaft, mithin auch der Genossenschaft zur Ein- oder Bewässerung von Grund-
stücken für Zwecke der Landeskultur, dem Oberpräsidenten übertragen ist.

Der Antrag auf Bildung einer Genossenschaft ist daher an den Oberpräsidenten zu richten.
Zur Begründung sind erforderlich:

1. die zur Erläuterung des Unternehmens erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen;
2. eine Veranschlagung der auf das Unternehmen zu verwendenden Kosten;
3. die Bezeichnung der Grundstiicke, auf welche sich das Unternehmen erstrecken soll, sowie der zu

demselben sonst heranzuzieheuden Corporationen;
4. eine Erklärung über die vorläufige Herbeifchaffung der durch das Verfahren erwachsenden Aus-

lagen. (§ 74 a. a. O.)
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Da nach dem Jnkrafttri-ten des Gesetzes vom I. April d. J. keine Statiite voii Seiten des
Herrn Ministers bestätigt oder zur Allerhöchsten Genehmigung empfohlen werden können, welche den
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspi·echen oder bei welchen das Vorverfahren in einer hiervon
abweichenden Form geleitet worden ist, so wird es sich empfehlen, die zur Zeit anhängigen Sachen
noch vor dem 1. Oktober d. J. zur Erledigung zu bringen, oder, wo dies nicht ausführbar ist, die
weiteren Verhandlungen einziistellen, um nach dem 1. Oktober d. J. unter Beachtung der im Gesetze
gegebenen Vorschriften die Jnstriiktion der Sache wahrzunehmen.

Ziir Beseitigung etwaiger Zweifel über die Stellung der vor dem 1. Oktober d. J. für die
anhängigen Sachen ernannten Commissarien werden dieselben hiermit auf Grund des § 77 a. a. O.
zur Fortsetzung des Verfahrens ausdrücklich eriiiächtigt.

Die zweite Frage betrifft die beim Jnkrafttreten des Gesetzes vom l. April d. J. schon be-
stehenden, auf Grund der §§ 56�59 des Gesetzes vom 28. Februar 1843 der Art. I und 2 des
Gesetzes vom 11. Mai 1853 und der Königlichen Verordnung vom 28. Mai 1867 errichteten Ent-
oder Bewässeriings-Genossenscl,asten. Durch den § 89 des Gesetzes sind eine Reihe wichtiger Bestim-
mungen desselben auf diese Geiiossenschaften ausgedehnt; dahin gehört namentlich die Vorschrift der
§§ 49 uiid 97, welche iiicht nur die staatliche Aufsicht näher begrenzt, sondern aiich die Ausübung
derselben anderen als den bisher regelmäßig dazu berufenen Behörden überträgt.

Hierauf wird mit dem Hiiiziifügen besonders hingewiesen, daß eine dritte Jnstanz nicht mehr
besteht, sondern vorbehaltlich des in einzelnen Fällen zugelassenen Verwaltungs-Streitverfahrens nur
der Kreis- (Stadt) Aiisschuß und Bezirks-rath, bezw. die Regierung (Landdrostei) und der Ober-
Präsident die staatliche Aufsicht zu führen haben.

Ew. Hochwohlgeboren ersiicht das Ober-Präsidium ergebenst, in geeigneter Weise vorstehende
Bekaiiiitmachuiig zur Kenntniß der Vorstände der im dortigen Kreise bestehenden Meliorationsge-
nosseiischaften iind der Kreiseingesessenen zu bringen.

Königl. Ober-Prc"isidium. v. Juncker.
An sämmtliche Herren Laiidräthe der Provinz.

Nauislau, den 26. August 1879.
Vorsteheiiden Ober-Präsidial-Erlaß bringe ich zur öffentlichen Kenntniß.

-M VIII] Breslciu, den 1. August 1879.
Die Verordnung vom El« 5«xOi z ·bi «1F4ke5 r o r v U U « S«

· . ezeui er
betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen oder bei anderen öffentlichen Bauten be-

·» » schäftigten Handarbeiter � Ges.-S. für 1847 S. 21. �
bestimmt in den §§ 10 und 11:

§ 10. Den Aufsehei«ii und Schachtmeistern ist jedes Creditgeben an die Arbeiter durch
Lieferung von Bedürfnissen, mit Ausnahme des einfachen Geldvorschusses iiiitersa t.§ 11. Aufseher und Schachtineister, oder deren Familienmitglieder dürFen keinen Schank-
Verkehr oder Handel mit Bedürfnisseii der Arbeiter betreiben.

Auf Grund des§ 76 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 iind in Gemäßheit des
Gesetzes· über die· Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 verordne ich unter Zustimmung des
Provinzialraths hierdurch fiir den Umfang der Provinz, daß Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot
mit Geldbuße bis zu 30 Mark geahndet werden sollen, sofern nicht die strengeren Strafen der
§§ 147 und 148 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 eintreten.

Der Oberpräsident der Provinz Schlefien.
Jn Vertretung. gez. v. Juncker.

» » Namslau, den 21. August 1879.
Vorstchende Polizei-Verordiiiing wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

«-« TM« · Nainslau, den 25. August 1879.
» Die Guts- iind Geuieiiide-Vorstände des Kreises veranlasse ich mit Aufstelliing der Klassen-
C-teuer-Zu-»und Abgangslisteu pro I. Halbjahr 1879-80 dergestalt vorzugehen, daß dieselben
spätestens bis zum 10. September d. I. im Landrathsamte abgegeben werden können.

Am I0. kftg. Mts. nicht eiugegangene Listen werde ich auf Kosten der Sc"iumigen durch
erpresse Boten abholen lassen.

· » Wo» KkA»ssCU-SteUcr-Zii- uiid Abgänge nicht vorgekommen, sind Negativ-Berichte zu erstatten.
Die Listen sind in zwei Exemplaren einzureicheii iiiid ihnen gleichzeitig die dazu erforderlichen Ein-
kommens-Nachweisungen, sowie die ordnungsuic�.ißig gehefteten Beläge beizufügen. Jeder Zu- resp.
Abgang muß durch die vorgeschriebeneii Beläge nachgewiefen werden.

· Die» Formulare zu» den Zu- iind Abgaiigslisten 2c. mit der darauf abgedriickteii Gebrauchs-
anweisung siiid in der Opitz�schen Druckerei hierselbst vorräthig.
·« 90«I » » , · Namslau, den 27. August 1879.

9tk1ch Wer Mcttheilung des Herrn Kreisrichter Bieder hierselbst siiid nachstehende Guts-
iiiid Gemeinde-Vorstäi·ide:

1. Der Guts-Vorstand zu Böhuiwitz,.2. der Gemeinde-Vorstand zu Dziedzitz, 3. der Guts-
Vorstand zu Ki«ickau, 4. der Guts-Vorstand zu Lankau, 5. der Guts-Vorstand zuLorzendorf,
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6. der Guts-Vorstand zu Poln.-Marchwitz, 7. der Gemeinde-Vorstand zu Poln.-Marchwitz,
8. der Gemeinde-Vorstand zu Mühlchen, 9. der Guts-Vorstand u Skorischau, 10. der Guts-Vorstand zu Strehl1tz, 11. der Gemeinde-Vorstand zu WalIendorf, 12. der Gemeinde-Vorstand
zu»Saabe, 13. der Guts-Vorstand zu·Ober-W1lkau, 14. der Gemeinde-Vorstand zu Ober-
Wilkau, 15. der Guts-Vorstand zu Nieder-Wilkau, 16. der Gemeinde-Vorstand zu Nieder-

» W1lkau, 17. der Gemeinde-Vorstand zu Lankau
mit der E1nreichung der Urlisten behufs Auswahl der Schöffen und Geschworenen trotz wiederholter
Erinnerung uoch im Rückstande. Die betreffenden Guts- und Gemeinde-Vorstände werden deshalb
hie»rdurch aufgefordert, qu. Listen bei Vermeidung der Abbolung durch koftenpflichtige Boten bis
spatefteus den 30. August er. an Herrn Kreis-richter Vieder einzureichen und daß dies geschehen,
bis zu demselben Termine hierherÄanzuzeigen.« «� » -
-U 80VJ Namslau, den 25. August 1879.

Die umherziehenden Gewerbetreibenden resp. Händler des Kreises mache ich mit Bezug auf
meine Kreisblatt-Verfügung vom 28. Juni 1878 No. 280 darauf aufmerksam, ihre Gefuche auf
Ertheilung von Legitimations- und Gewerbescheinen pro 1880 rechtzeitig und zwar bis zu den ersten
Tagen des Monats October er. bei den Polizei-Verwaltungen und Herren Amts-Vorstehern anzu-
bringen, und fordere ich die Gemeindebehörden hiermit auf, die betreffenden Gewerbetreibenden hier-
von sofort in Kenntniß zu setzen.

Die bei den genannten Behörden denmächst eingehenden Anträge sind bis zum 10. October
zu sammeln und bis zum 15. desselben Monats mittelst der im vorjährigen Kreisblatt, Seite 302,
vorgeschriebenen Nachweisungen in einfacher Ausfertigung zur Kenntniß der Kgl. Regierung zu bringen.

Bei Anträgen auf Ertheilung von Legitimationsscheinen für Gesellschaften, welche Musik-
aufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten im Umherziehen
öffentlich darbieten wollen, ist anzugeben: ob

a. ein gemeinsamer Legitimationsschein fiir alle der Gesellschaft angehörigen Mitglieder oder:
b. besondere Legitimationsscheine sowohl für den Unternehmer als auch für die einzelnen Mit-

glieder ausgefertigt werden sollen.
�-IT I08J Namslau, den 25. August 1879.

An Stelle des sub laufender No. 10 meiner Kreisblattbekanntmachung vom 13. d. Mts.
(Verzeichniß der Urwahlbezirke) ausgeführten Wirthschaftsinspektors Moniak wird der Königliche
Förfter Burich zum Wahlvorstel)er-Stellvertreter des 10. Urwahlbezirks ernannt.
M I04J Namslau, den 19. August 1879.

Der Wirthschaftsbeamte Victor Klopsch zu Buchclsdorf ist als Gutsvorsteher für den
dortigen Gutsbezirk bestätigt und vereidct worden. -
.-sit I05] « Namslau, den l9. August 1879.

Der Stellenbesitzer Carl Sowart in Paulsdorf ist zum Schul-Vorsteher der evangelischen
Schule daselbst gewählt, bestätigt und vereidct worden.
« soc] Namslau, den 20. August 1879.

Der Schäferknecht Karl Schwientek aus Sophienthal bei Noldau ist aus dem Dienste des
Dominiums Simmenau ohne Grund entlaufen und treibt sich vagabondireud umher.

Die Polizei-Behörden und Gendarmcn des Kreises werden angewiesen, auf den &c. Schwientek
zu viligiren und ihn im Betretungsfalle an den Amtsvorstand zu Simmenau abzuliefern.

Der Königliche Landrath.
J. V.: Dr. jin-. v. Heydebrand u. d. Lasa, Kreisdcputirter.

Allgem-einer Anzeiger.
Nothwendiger Verkauf.

Die der verehelichten Häusler Maria AnJwand geb. Natheh zu Hönigern gehörige
Freigärtnerstelle No. 6. Hönigern soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 17. October 1879, Vormittags 10 Uhr
vor dem hiesigen Amtsgerichte verkauft werden. »

Zu dem Grundstücke gehören 1 .59ektar 24 Ar 30 Quadratmeter der Grundsteuer unterlie-
gende Ländereien und ist dasselbe bei der Grundsteuer nach einem Neinertrage von 14 Mark 4 Pf.
veranlagt. Das Gebäude ist abgebrannt.

Der Auszug aus der Steucrrolle, die neueste beglaubigte Abfchrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück betref-
fende Nachweisungen können in unserem Vureau II. während der Amtsstunden eingesehen werden.

·Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Eins-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
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werden hiermit aufgefordert, dieselben znr Vermeidung der Prärlusion spätestens im Versteigernngster-
mine anzmnelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 18. October 1879, Vor-
mittags U Uhr von dem hiesigen Amtsgerichte verkündet werden.

Namslau, den 18. Juli 1879. Königliches Kreis-Gericht.
- - Der Snvhaflations-iliici)tek. ,

M Bekannt machung.
Aiontag den l. September er. Vormittag um I-212 Uhr wird in unserm

Bureau das Ausweißen des Stalles der 5. Escadron miudestfordernd vergeben werden.
Na,msglc1u- den 27« August 1879« ...... -« - D E V M C g E st «« L- . -

Bekanntmachung.Zur Verdiugung von Reparaturen auf dem ?ifarrgehöft zu Kreuzendorf, veranschlagt excl.
Pos. 8 Jnsgemeiu auf 321 Mk. 61 Pf., habe ich an

Donnerstag den 4. September er. Mittags 12 Uhr
auf der Pfarrthei zu Krcuzendorf

einen Minnslizitationstermin anberaumt, wozu mit dem Bemerken eingeladen wird, daß Entrepreneur
50 Mark Caution bei der Kirchkasse zu Kreuzendorf zu deponiren und Quittuug im Termin vorzu-
legen hat.

Anschlag und Bedingungen sind im Termin oder vorher in der Pfarrthei zu Kreuzendorf
einzusehen.

Oels, den 26. August 1879. Der Königliche Kreis-Banmeister.
-�:j-H-.. - �.-.- , - - - -.j·..��-- - Souchon -Auetion. M

Sonnabend, den 30. Angustd. J»
Vormittags 9 Uhr sollen im Auctions-
locale des hiesigen Königlichen Kreisgerichts
verschiedene Gegenstände, als:

2 offene Wagen, I Paar Seitenblatt-
Gefchirre, Gebet- nnd Lesebiicher, Wand-
Uhren, Schränke, Kommoden, Sophas,
Tische, auch ein Schreibsekretair, Klei-
dungsstücke u. s. w.

gegen gleich baare Zahlung versteigert werden.
Namslau, den 27. August 1879.
Wer gerichtliche Fiuktions-Con1miI«sar.

Taenzer.
Auction.

Sonnabend den 30. August früh von 9 Uhr
ab werden im Hause Ring- und Schützenstraszen-
Ecke No. 24

einige Strick Möbel, Bilder, Gifenwaaren,
500 Stck. Nindedosen, Cigarrcn, 60 Flaschen
Wein und ein Tönnchen Wagenfett

gegen gleich baare Zahlung versteigert.
�-spYer pr. «Ftuction5-Commissar. R gßler.

K« A u c t i o n. H
Sonntag den 3l. August Nachmittag

von 2 Uhr ab wird der Nachlaß des verstorbenen
För ster Finke inSimn1elwitz, bestehend in NIöbel
und fämmtl. Hausgcräthc, 1neistbietend ver-
ka t werden.Uf

Simmelwitz, 26. August 1879. IF-sinke.
Eine ältere F-cnervcrs.-Actien-Gcsell-

schaft wünscht in Nam6lau einen fäl)igeu Agenten
unter günstigen Bedingungen anzustellen. Ofserten
sub C. K. an das Central-Annoncen-Bureau
in Breslau Carlsstr. I erbeten.

Hi-rrfchaftlcchcS Forstrc-mer
liI1I1k0Wsky.

Der Nutz- und Brenuholz-Verkauf beginnt am
Montag den I. September er. und findet von
da ab wieder regelmäßig jeden Montag Vor-
mittag von 9 bis il Uhr in der hiesigen Brauerei
statt. � Es kommen vorläufig zum Verkauf:
200 Meter Aspen-Scheitholz aus dem vorjährigen
Ei11schlage in der Buchenhau und ca. 25() Meter
Reisig in der Totalität, sowie ca. 2() Stück Kiefern-

und9Kichten-Nutzenden.inkowsky, den 23. August 1879.
Herrschaftliche F�orftvcrwaltung.

W i n k le r.

Dienstag den 9. iScptemlier findet die·

Gras-verpachtung
it: der Hanussow5üi-Mühle statt.

, A. W0(1aI«sZ.

.Bekanntmachung.
gut ZUittwoch den 3. Heptlir. er. von früh

10 Ihr ab werden im Gerichtskretscham hierselbst
circa 300 Stück Kiefern- und Fichten-Bauholz,

,, 500 R1n. diverse Breunhölzer
im Wege der L-icitation gegen sofortige baare
Bezahlung verkauft.RogelwiFtä, den 24. August 1879.

Der �önigliche Obcrförftcr.
Das mir 3gchörige Ackcrftück Hypotheken-

Nummer 22 S ltpolkowitz werde ich den 7. Septbr.
in Polkowitz in der Bicrstubc des Herrn
OrtsvorstehersWabtcitz, Nachm. 3 Uhr, meist-
bietend verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit
einlade.

Namslau. O· I(«yn.ast,
Part1kul1cr.
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Weil�s I)reseh-Maschinen

Billiger als Alle früheren Construktioneu.

Mit o(ler ohne Putzerei I bis 4spä.nnig, sowie für
IIandbetrieb mit neuesten wichtigsten Verbesserungen
liefen- dieses Jahr zu aussergewiihnlich billigen
P1�0ls0l1 und unter den allergünstigsten Zahlungsmo�
dalitäten franco und com lett auf jede Bahnstation.
Agenten erwünscht. Für Eländler Rabatt.

M0r1tz Weil jun. M2sch.-Fabrik, Frankfurt a. M» H«ZEF«I,«:,Tk1;j,8,««,,I?-vI4--I2,,«Zk»:?««
�  , -« -Erster Importeur der

ekeln

Stiktendresehmaschine. T �

.s�«e.zs5«, l1lkn-in ri)emiia)er Hsabcilien
zu Saarau (Stat. d. Bresl.-Freib. Bahn), Breslau (Schweidn. Stab gr. 12) und 1lIerzdort� (an

der Schles
Unter Gehalts-Garantie offeriren wir

sonstigen ganäbaren Düngmittel.
. Geh.-B.)
unsere bekannten Dünger-Pi·äparate, sowie die

spro en und Preis-Courant6 auf Verlangen franco.

Aufträge zu Fabrikpreisen übernimmt s(kaus9 F» LaMssh9-g9k, Kempen»

findet seine Bestätigung in vollstem Masse, wenn wi
den letzten «Jahresbericl1t des Technikum zu Mitt
weida (Sachsen), höhere Fachschule für Maschinenba
durchsehen und unter den Schülern Leute von 30 un
40 Jahren finden. 0ffenbar sind dies Männer, die i
praktischen Leben schon Stellungen bekleidet habe
aber schliesslich zur Einsicht gelangt sind, dass zu
Fortkommen in der Welt jetzt nicht blos praktische
Bildung gehört sondern auch theoretisches Wisse «
welches allein den strebsamen Techniker befähigt, de :

r

u
d

n
Fortschritten in seinem l«�ache zu folgen und sic
eine bessere Stellung im Leben zu erringen.

Neben vielen interessanten statistischen Notize »
finden wir in dem erwähnten J ahresberichte auch noch

k»ankfagiIiig
Den hohen und edlen Gonnern, Wohlthatern

niid estgenosscn und Gratulaiiten spreche ich den
innig ten Dank aus, sur die niich so hoch ehrende
Theilnahme an der Festfeier meines 501ahrigen
Jubilaums am 9 August 1879 sur die so werth
vollen Geschenke und Beweise seltener Gewogeii-
heit uiid Liebe. Ich kann nicht anders als auf
diesem Wege allen meinen Gönnern nnd Wohl-
thäterii von Nah iind Fern dafür meinen auf-
richtigsten iind herzlichsteii Dank iind ein Gott

�« Zum I-ernen�ist -man nie zu "al·lI·«-Dieser -sZ,ti«"  ,-. - "«··"«�·�·"
( », .

- , » «

m » I I F « - I
n, «
m I . II II . -

l « ,

U,

h

n

is
J

dass die Eltern der ungefähr 400 Schüler meiste1
Fabrikanten, Ingenieure, Gewerbtreibende u. s. f. sind,
ein Beweis, dass die Anstalt gerade in technischen
Kreisen nach wie vor Vertrauen geniesst.

Ferner zeigt uns ein dem Progran1me beigefügtes
Verzeichniss früherer Studirender der An�
stalt, welche ausgezeichnete Stellungen die-
selben im praktischen Leben gegenwärtig
einnehmen. E

Programme sind unengeltlich von dem Director der
Anstalt Herrn Weitzel zu beziehen. � st», � - �,» »� - , -- --.....«...-.

h tHierdni:ch zeiFe ich ergebenst an, daß ich vom
en igen age a meine i

Eisenwaarenhandlung
vollständig aIISVk«kkaIIf-i-II werde, anch ist
dieselbe im Ganzen mit Haus, oder beides �� Ge-
schäft u1id Haus �� einzeln zu verkaufen.

Reichthal, den 28. August 1879.
E. P1ontek.

vorm. E. Paulisch.
«··«Wir machen hiermit bekannt, daß der Fuß-
weg von Namslau nach Wilkan über die dem
Herrn Robert Fuhrmann gehörige Wiese und
nicht über unsere Anker führt. Zuwider-
handelnde verfallen der gesetz-lichen Strafe. »

Gottlieb Fuhrmaim, Yeutschmara)witz. i
»F. Grützncr, Kaiifinan1i in YcauF5cau.«·�··

3lekgen, Hpeicl)eii, »:hct)in»delii
und gespaltene gUnhlenliamme,

einige Schock cichciic .Kopfsänlcn, 2 Meter
lang, sowie Kiefer-Holzkohlc (Mänlerkohle)
hält stets vorräthig J· W0Jaksz·

l

bezahl�s, zuziirufen. »
E. F-. Kaliß, einer. Lehrer.

l(lassisclie salonstiicl(e für clavier
zweihändig-, zu nachstehenden Spottpreisen:

Mendelssohn, ltondo ca�
1)rieios0 . . . . . . statt
Weber, C. M. v., Polacca
brillante . . . . . .
Weber, U. M. v., per-
petuum mobile. . . .

. Favarger, l«�Ad1eu . .

.Walzer eines Wahn-
sinnigen . . . . . .

l.
2,oo ins 5o Pf.

C)
-C O

1,5o ,, 4o

1,5() ,, sie
1,2() ,, se

V V
3.

»
V

»
»4

CI

l,()() ,,- 2()»,,
Mark l,8() -

Alle 5 Stücke i�ii1· 1 Mark 20 Pf«
(i�kegen I«Jinsen(lung von 1 Mark 2() Pf. in Brief-

marken versendet alle diese 5 klassischen Musik-
1)ieeen, von denen eine allein in jeder andern
Handlung mehr kostet, franco:

H. Alexand-er�s Musikalienhandlung,
Pr. stargardt.

MPO l«�i«ir tadell()se neue Prachtexemplare wirdgarantjrt, wofi··ir auch schon der gute ltnf der.

I,

Handlung l)l"irgt-. L

D)ieine Sackleil)e
empfehle bei coulantcsten Bedingungen, gencigter
Benutznng.

Neue Getreidefåeke
verkanfe, trotz des ,3olles, noch zu bisherigen billigen

Emilienhiitte, p. Post Constadt. LPreise11 M Es
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Geschäss-Verlegung.
Anfang October verlege ich mein Geschä«fts-Lokal in das Hans des Herrn Liebrecht

Ring Nr. 7. Um mir daher den Umzug zu erle1chtern, ·verkaufe ich· von jetzt ab meine sämmt-
lichen Waaren zu bedeutend herabgesetzten Preisen und bitte um gütigen Znspruch.

1.".!3.·-?-«(-·-«-S  -

lkeitsII0l(l It0s(3lIwim,
(-so-as--« »- se E-

Namslau, Bnl1uh0kstra«sse
ompjje111t seinll ei-zgant eingerici1tete8 Gase

einer gierigen Beael1tung.

Großer�    «       G
Wegen Aufgabe meines Geschäfts verkaufe ich

mein Lager von Tuch, Bnkskin, Jnlette,
Cattnn nnd wollcnen Waaren &c. zu spott-
billigcn Preisen ans.
Schwere bunte Barehcnde 2x·-, Mtr. oder

Berl. Elle Er 3() Pf.
Schwere rcinleinenc Ziichen I-, Mtr. oder

Berl. Elle Ei 3() Pf.
Cattnne 2X3 Mtr. oder Verl. Elle 18 Pf.

Gleichzeitig forderte iih alle meine Schuldner
auf, mich bis spätestens 15. October zu be-
zahlen, widrigenfalls ich mich genöthigt sehe, ge-
richtliche Hülfe in Anspruch zu nehmen.

H. LemI()e1«g. ·-)icichthk-i.
II�I««�(,-"«.l.VIC U·l!I

M! IT«-"J:"l.J)-4 � (-Sc--desto

Hase-!si»e»6a«scA«le.

s« r « d - ·n « ck""F
 M ach Llo1tl)e?Il)L1ile el)l1s1n); ei?1e)s
Dritten bald zu vergeben. Von wem, ist in der
Expsd«-.d«»»...Y.l2 .z1x 91«f«1l)sk:xs;--»--»..-..- � »

Gelder in belieb. Höhe, -«-. 5 n. 6"X»
Zinsensiud, sofort event. per 1X10. c. zu vergeben

VII:-re-».-----.J.:EpNkkkå»C9.!1IIsIisL:Y31s«
Echt .Kieler Speck-Biieklinge,

Bratheringi.-- Nennung«-n
T�.�7kkFkLlI-»·.- -  » E� . W«-8.II9IT

1800 Winkel?

sind auf ländliches Grundstück zur sicheren Hypo-
thek pro 1. October zu vergeben. Niiheres in der
Exped. d. VI.

Frcsche Sendung von �

aftrach. Caviar
habe empfangen und offerire billigst.

Spanischen
Doppelroggen
zur Saat verkauft das Königl. Domainen-
Amt WaIIOUd0kk mit 50 Pf. über höchste
Breslaner Tagesnotiz per 2()() Pfd. bei Abnahme
!9F:7.»W,«7lls1Id.Orj.s,»      »

Mein» 3Llltel«ier für liiinI�tkiklje Zähne,
Yk0mblkllUgc11 2c. befindet sich jetzt Breslau,
�l�as(-l1enStras8e 15, an der Liebigshöhe.

.»J&#39;IOkk.MD1Ill ·;I«.I1i»CI- �
Den geehrteu Herrschaften empfehle ich mich zur

«;�lmfettigung aller gk91tlzarl5eiten.
Auch werden Federn auf�s Sauberste gewaschen.

·»sz»�·� »»1szIJ;11ili0 Hirsch.
Die J3räckienwaaz1en-Fabrik

Joseph kraealIel
hier emHiehlt ihr Lager geaichter Wangen
allcr rt und führt die Richtigftellung alter
Wk1s1k19M1.f. d.«1s.-S9sx1.s(s1.tis1.stUHks:».---  - »

Caffee das Pfd. 1 Mark
offerirt in gehabter Güte

-�. VI--Hauses.
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Sonnubknd den 30. ,FtnguI1 Nachmittag, sF. . ..Johann Hoff sehe Brusta1alzh0aI)0n
Eine nach arztltcher Vorschrcft bereitete Veretmgun

von Zucker, Malzextrakt und Kräutersäften, welche bei Hals-
und Brustaffection wohlthuend wirken, bereitet von Joha"n
Hoff, k. k. Hoflief., Berlin, Neue Wiss(-zelmstraße 1.
A 40Diese Brustmalzbonbons find in artons D. 80 Pf. und

. be .Pf zu he » ·
Verkaufsstelle bei

. CII S (-last- Kasus!-us.

Jseinste zIt).g-ouct)ard Eljocokaden,
» Johann Hoff »
» Moses «« Co- »

empfiehlt in größer Auswahl

-FF F F F F E. Wagner.
Am letzten Jahrmarkt ist mir beim Einräumen
eine Wtck)slcittwaiIddeckc

verloren gegangen. Der ehrliche Finder w·rd -beten, dieselbe abzugeben bei ! ge
J. Janie3,FF F St. Andreas-Kir straße.

Einen zuverlässigen, gut empfohlenen,
unverheirath. Kutscher

sucht zum I. October
Groß-Steinersdorf.

O. ««-n,««-.
[Vermiethung.] Das vom verstorbenen

Herrn Kreisgerichtsrath Orthmann gemiethet ge-
wesene Quartier, bestehend aus 4 Stuben, Küche,
Entree und Zubehör, ist anderweitig zu vermiethen
und bald oder 1. October zu beziehen.

G. Fuhrig.

N a- m s l a u.
Donnerstag den 28. August 1879.

Großes
(Havall«er1e-Goncert

in Biiekert�s Btabl1ssement,
ausgefii11rt vom Trompeter-c0rps

des 2. Seh1esis(-den 1Iusaren-Itegiments Nr. 6.
Anfang· 5 Uhr. End-est- 30 l·l�. Es Person.

Zu recht Ze.l1lreichem Besuch ladet ergebenst

ein F F Biielcert.
P0lnisel1-lVlarehwit2. N

II0nnoI-ging, alten 28- CI- Uns.
j if , 11 C-0«sce,«-J 1

ausgeführt
vom Trompeter-(J0rps

des se11les. l11enen-Begiments Nr. 2
unter Leitung des stabstI«0mpet01«s

B. F�e«(-Maße-«»«,. .
Programm an der Kasse.

-Inl�ang Nat-Isni.  Uhu-. l·«2ntt-(5e 50 Pf.
Es ladet freun(111chst ein

«! see-mann

m T-«,7iueliert I- Harten
zur GrInnerung im are gblorreIc1ten Schlacht-
tnge vom 30. giuguSt is 2. Ses;tbr. 1870,

tIem Gage von Sekten:

Großes patriolisches
V o l k s f e ft ,
arrangirt vom hiesi3e;; ?ogksbildungs-Verein,e e en in:

1) von 5--8 grosgemC Clt?n;ert, aåtlågefüihrtvon er ape e er reit. t . esschles. Feld-Artillerie-Reg. ?fir. 6
unter Leitung des Herrn Stabstrom-
peters Deutscher;

2) von 8��9 Fcucrwerk und brillante Er-
leuchtung des Lokals;

3) von 9�å12 T(3nz imt S;ccc?e. ») bI� um oncer un euerwer a en
Nichtmitglieder gegen 50 Pfge? Entree Zutritt.» : . . - ��-�-�-: .

Namslau. Otadtpark.
Sonntag den 31. August 1879.

G r o ß c s

c!Laoakkerie�Concertausgeführt ,
vom Trompeter-Corps

des schles. Ulanen-Sieg. No. 2
» unter Leitung des
»« Stabstrompeters u. Cornet at Piston-Virtuosen

R. F-ellcnberg.
Zur Ausführung gelangt u. A.:

Großes Coneertino für Cornet Er Piston von Lüttich
und Variationen von ?ensel.Anfang Nachen. 4 U r. Entree M) Pf.
Hierzu ladet ganz ergebenst em

F F F J. Pech. FF
Hofes zum schwarzen Melker.

Freitag und die folgenden Abende
Co-suec-et risse- G(-fang

der Gesellschaft Prcissig ans Böhmen,
« MPO bestehend aus 5 D3men.;·It
N Auf Sonntag den 31. d. Ast. lade ich

zum Seit(-tlIcnfclncfzcss
und (Dosscert,

ausgeführt von der Capclle des l. Ulanen-
Reg., ergebenst ein. Entr(:e30Pf. Um 3lahlreichen
Besuch bittet HFenize. lFtstadt.
. Zum Schctbent"clpicfzeu

I- um Enten und Gänse K
und dem darauf folgenden

TauzkVäsgchcu-an Sonntag, den 7. e tbr. ladet freund-Jst til! L7cx9Æ m Wtlkanl » ; « «O - O » . «
T N N N N Redactiön.iDru"ck"un"d V?-Fl"ZTJ"«t55ii D. L5pitz"in NamsIasu". N - " N ·" «   is




